
Satzung 
der Stadt Bad Ems vom ___________ über die  

Aufhebung der Satzungen der Stadt Bad Ems über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Auf dem Spieß“ vom 16.03.1994 und 27.03.1998 

 
 
 
 

Der Stadtrat Bad Ems hat aufgrund des § 162 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. S. 2414) in der derzeit 
gültigen Fassung und des § 24 Gemeindeordnung (GemO) von Rheinland-Pfalz vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 
 
 
 

§ 1 
 

Die Satzungen der Stadt Bad Ems über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes Bad Ems – Auf dem Spieß vom 16.03.1994 und 27.03.1998 
werden aufgehoben. 
 
Die Aufhebung betrifft alle Grundstücke des Sanierungsgebietes Bad Ems – Auf dem 
Spieß. Der anliegende Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung 
rechtsverbindlich. 
 
 
 
 
Bad Ems, den  
 
 
 
 
 
______________________________ 
Oliver Krügel 
Stadtbürgermeister 


